
 
 

Sachverhalt, Begründung, finanzielle Auswirkung: siehe nächste Seite 

 

Stadt Braunschweig  TOP 

   
Der Oberbürgermeister Drucksache Datum 
FB Kinder, Jugend und Familie 15124/12 05. Mrz. 2012 
   
 
 
Vorlage 
Beratungsfolge 
 

Sitzung 
 

Beschluss 
 

 Tag Ö N ange-
nom-
men 

abge-
lehnt 

geän-
dert 

pas-
siert 

Jugendhilfeausschuss 
Verwaltungsausschuss 

15.03.2012 
02.05.2012 

X 
  

  
X 

    

Rat 08.05.2012 X       
 
Beteiligte Fachbereiche 
/ Referate / Abteilungen 

Beteiligung  
des Referates 0140 

Anhörungsrecht des 
Stadtbezirksrats 

Vorlage erfolgt aufgrund 
Vorschlag/Anreg.d.StBzR 

     
                

   Ja X Nein   Ja X Nein   Ja X Nein 
                

 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Mitwirkung im Vorstand des Vereins „Beratung für Fa milien, Erziehende und junge Me n-
schen e. V.“ (BEJ) 
 
 
1. Hinsichtlich der Vertretung von Mitgliedern des Rates in dem erweiterten Vorstand schlägt 

die Verwaltung vor, dass der BEJ gebeten wird, seine Satzung dahingehend zu ändern, 
dass an Stelle des erweiterten Vorstandes ein fachlicher Beirat eingerichtet wird, in dem – 
sofern seitens der politischen Vertreter gewünscht – Vertreter der Ratsfraktionen entsendet 
werden können. 
 

2. Die Verwaltung wird gebeten, die zur Umsetzung von Ziffer 1 erforderlichen Schritte einzu-
leiten. 

  
 



2 

Begründung: 
 
Die Verwaltung erachtet die Entsendung von städtischen Vertretern in den erweiterten Vor-
stand, auch aus Gründen der Gleichbehandlung gegenüber anderen Trägern, als nicht mehr 
zeitgemäß und wird dementsprechend mit sofortiger Wirkung keine Vertreter mehr entsenden. 
  
Auch die Entsendung der von den Fraktionen benannten Vertreter (in der Regel Ratsmitglieder) 
erscheint nicht mehr sinnvoll. Um dennoch den fachlichen Transfer und ein fachliches Control-
ling dieser städtischen Pflichtaufgabe zu gewährleisten, wird dem BEJ empfohlen, den derzeiti-
gen erweiterten Vorstand in einen beratenden Fachbeirat umzuwandeln. Die Satzung des BEJ 
wäre entsprechend zu ändern. 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Markurth 


